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(54) KABELSTECKVERBINDERANORDNUNG, KABELSTECKVERBINDER UND PRESSMITTEL

(57) Die Erfindung betrifft eine Kabelsteckverbinder-
anordnung (1), aufweisend einen Kabelsteckverbinder
(3) und ein elektrisches Kabel (2) mit einer Mehrzahl je-
weils eine Isolierung (10) und einen elektrischen Leiter
(11) aufweisenden Einzelleitungen (9), umfassend einen
vorderen Abschnitt (7), der zur Verbindung mit einem
korrespondierenden Gegensteckverbinder eingerichtet
ist, einen hinteren Abschnitt (5), in dem die Einzelleitun-
gen (9) von einem Kabelmantel (8) umgeben sind, und
einen dazwischenliegenden, mittleren Abschnitt (6). Die
elektrischen Leiter (11) von zwei der Einzelleitungen (9)
weisen in dem hinteren Abschnitt (5) einen ersten ge-

genseitigen, nominalen Abstand (D1) auf und weisen in
dem vorderen Abschnitt (7) einen zweiten gegenseitigen
Abstand (D2) auf, welcher größer ist als der erste Abstand
(D1), wobei sich der Abstand der elektrischen Leiter (11)
der zwei Einzelleitungen (9) in dem mittleren Abschnitt
(6) in Richtung auf den vorderen Abschnitt (7) vergrößert.
Erfindungsgemäß ist vorgesehen, dass in dem mittleren
Abschnitt (6) wenigstens ein Pressmittel (13) ausgebildet
ist, um zumindest die zwei Einzelleitungen (9) derart mit-
einander zu verpressen, dass deren Isolierungen (10) im
Bereich einer gemeinsamen Berührfläche (B) eine me-
chanische Deformation erfahren.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Kabelsteckverbinder-
anordnung, aufweisend einen Kabelsteckverbinder und
ein elektrisches Kabel mit einer Mehrzahl jeweils eine
Isolierung und einen elektrischen Leiter aufweisenden
Einzelleitungen, gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs
1.
[0002] Die Erfindung betrifft auch einen Kabelsteck-
verbinder zur Verbindung mit einem elektrischen Kabel
mit einer Mehrzahl jeweils eine Isolierung und einen elek-
trischen Leiter aufweisenden Einzelleitungen, gemäß
dem Oberbegriff des Anspruchs 13.
[0003] Die Erfindung betrifft außerdem ein Pressmittel
für eine Kabelsteckverbinderanordnung oder für einen
Kabelsteckverbinder.
[0004] Ein Steckverbinder dient bekanntermaßen da-
zu, eine elektrische Steckverbindung mit einem komple-
mentären, weiteren Steckverbinder (nachfolgend auch
als Gegensteckverbinder bezeichnet) herzustellen. Bei
einem Kabelsteckverbinder kann es sich beispielsweise
um einen Stecker, einen Kuppler oder um einen Adapter
handeln. Die im Rahmen der Erfindung verwendete Be-
zeichnung "Kabelsteckverbinder" steht stellvertretend
für alle Varianten.
[0005] Insbesondere die Automobilindustrie stellt ho-
he Anforderungen an die Robustheit und die Sicherheit
der in den Fahrzeugen eingesetzten Steckverbinder. So
muss ein Steckverbinder mitunter hohen Belastungen,
beispielsweise mechanischen Belastungen oder thermi-
schen Belastungen, standhalten. Die Steckverbinder
müssen selbst unter widrigen Umgebungsbedingungen
ihre elektrischen Eigenschaften innerhalb vorgegebener
Toleranzbereiche aufrechterhalten, um eine dauerhaft
störungsfreie Signalübertragung zu gewährleisten. Be-
sonders beim (teil-) autonomen Betrieb von Fahrzeugen
und für Assistenzsysteme ist die Gewährleistung der Si-
cherheit vorrangig.
[0006] Mitunter müssen beispielsweise beim autono-
men Betrieb eines Fahrzeugs bzw. bei Verwendung von
Assistenzsystemen hohe Datenmengen von mehreren
Kameras, diversen Sensoren und Navigationsquellen
miteinander kombiniert und übertragen werden, üblicher-
weise in Echtzeit. Der Betrieb vieler Geräte, Bildschirme
und Kameras erfordert demnach eine leistungsfähige In-
frastruktur in der Fahrzeugelektronik. Die Anforderungen
an die hierfür erforderlichen Steckverbinder und die elek-
trischen Kabel bezüglich der erforderlichen Datenraten
sind aus diesem Grund mittlerweile sehr hoch.
[0007] Im Rahmen eines Kabelkonfektionsprozesses,
bei dem die einzelnen elektrischen Leiter eines Kabels
mit den Kontaktelementen eines Kabelsteckverbinders
verbunden werden, ist es in der Regel erforderlich, die
Einzelleitungen eines mehradrigen Kabels in einem
Übergangsbereich (nachfolgend auch als "mittlerer Ab-
schnitt" einer Kabelsteckverbinderanordnung bezeich-
net) jeweils auf die korrespondierenden Kontaktelemen-
te in einem "vorderen Abschnitt" der Kabelsteckverbin-

deranordnung zu verteilen. Während die Einzelleitungen
innerhalb des elektrischen Kabels von dessen Kabel-
mantel umhüllt und damit in der Regel zentral und eng
anliegend durch das Kabel geführt werden (nachfolgend
auch als "hinterer Abschnitt" der Kabelsteckverbindera-
nordnung bezeichnet), ist ein Aufspreizen (eine soge-
nannte Pitchänderung) von dem in dem Kabel noch ge-
ringen Abstand der einzelnen elektrischen Leiter zu ei-
nem größeren Abstand, der dem Abstand der Kontakte-
lemente des Kabelsteckverbinders entspricht, in dem
mittleren Abschnitt der Kabelsteckverbinderanordnung
erforderlich. Eine entsprechende Führung und Vertei-
lung von Einzelleitungen eines Twisted-Pair-Kabels in
einem Steckverbindergehäuse ist beispielsweise in der
gattungsgemäßen US 2005/0287873 A1 offenbart.
[0008] Problematisch, insbesondere bei Verwendung
des Kabelsteckverbinders in der Hochfrequenztechnik
zur Übertragung hoher Datenraten ist dabei, dass durch
die Entfernung des Kabelmantels der Signalpfad in dem
Übergangsbereich bzw. in dem mittleren Abschnitt der
Kabelsteckverbinderanordnung induktiver wird. Die ent-
sprechende Impedanzänderung kann in diesem Ab-
schnitt schließlich zu unerwünschten Reflexionen des
HF-Signals führen, weshalb die geforderten Übertra-
gungsstandards, insbesondere für Steckverbinder im
Automobilbereich, in der Regel nur sehr schwer und auch
nicht für beliebige Arten von Steckverbindern einhaltbar
sind.
[0009] Der vorliegenden Erfindung liegt damit die Auf-
gabe zugrunde, eine Kabelsteckverbinderanordnung be-
reitzustellen, die einen verbesserten Impedanzverlauf
aufweist. Der Erfindung liegt ferner die Aufgabe zugrun-
de, einen Kabelsteckverbinder mit verbessertem Impe-
danzverlauf bereitzustellen.
[0010] Der Erfindung liegt außerdem die Aufgabe zu-
grunde, ein Pressmittel für eine Kabelsteckverbinderan-
ordnung oder für einen Kabelsteckverbinder bereitzu-
stellen, dessen Verwendung insbesondere einen ver-
besserten Impedanzverlauf einer Kabelsteckverbinder-
anordnung oder eines Kabelsteckverbinders ermöglicht.
[0011] Die Aufgabe wird für die Kabelsteckverbinder-
anordnung durch die Merkmale des Anspruchs 1 und für
den Kabelsteckverbinder durch die Merkmale des An-
spruchs 13 gelöst. Hinsichtlich des Pressmittels wird die
Aufgabe durch die Merkmale des Anspruchs 15 gelöst.
[0012] Die abhängigen Ansprüche betreffen vorteilhaf-
te Ausführungsformen und Varianten der Erfindung.
[0013] Es ist eine Kabelsteckverbinderanordnung vor-
gesehen, aufweisend einen Kabelsteckverbinder und ein
elektrisches Kabel mit einer Mehrzahl jeweils eine Iso-
lierung und einen elektrischen Leiter aufweisenden Ein-
zelleitungen.
[0014] Das elektrische Kabel kann wenigstens zwei
Einzelleitungen aufweisen. Das elektrische Kabel kann
allerdings auch mehr als zwei Einzelleitungen aufweisen,
beispielsweise drei Einzelleitungen, vier Einzelleitungen,
fünf Einzelleitungen, sechs Einzelleitungen, sieben Ein-
zelleitungen, acht Einzelleitungen oder noch mehr Ein-
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zelleitungen.
[0015] Vorzugsweise ist das elektrische Kabel als un-
geschirmtes Kabel ausgebildet. Grundsätzlich kann al-
lerdings auch ein geschirmtes elektrisches Kabel vorge-
sehen sein.
[0016] Das elektrische Kabel kann vor Allem als Twis-
ted-Pair-Kabel, d. h. als Kabel mit verdrillten Aderpaaren,
ausgebildet sein. Grundsätzlich kann das elektrische Ka-
bel allerdings beliebig ausgebildet sein, beispielsweise
auch als sogenanntes Parallel-Pair-Kabel, als Koaxial-
kabel oder als sonstiges Kabel.
[0017] Besonders bevorzugt ist ein ungeschirmtes Ka-
bel mit verdrillten Aderpaaren (sogenanntes "Unshielded
Twisted-Pair (UTP) - Kabel") vorgesehen.
[0018] Bei dem elektrischen Leiter der Einzelleitungen
kann es sich um einen einzelnen Draht oder um eine
Litze, das heißt einen aus dünnen Einzeldrähten beste-
henden elektrischen Leiter, handeln. Auf die Art des elek-
trischen Leiters kommt es allerdings im Rahmen der Er-
findung nicht an.
[0019] Für eine elektrische Isolation der elektrischen
Leiter der Einzelleitungen voneinander weisen die elek-
trischen Leiter jeweils eine umhüllende Isolierung bzw.
einen jeweiligen Isolationsmantel auf.
[0020] Die Kabelsteckverbinderanordnung weist ei-
nen vorderen Abschnitt, der zur Verbindung mit einem
korrespondierenden Gegensteckverbinder eingerichtet
ist, einen hinteren Abschnitt, in dem die Einzelleitungen
von einem Kabelmantel umgeben sind und einen dazwi-
schenliegenden, mittleren Abschnitt auf.
[0021] Die Abschnitte erstrecken sich entlang der Ka-
belsteckverbinderanordnung, vorzugsweise entlang ei-
ner Mittelachse der Kabelsteckverbinderanordnung. Bei
der Mittelachse kann es sich beispielsweise um eine
Längsachse des Kabelsteckverbinders handeln, wenn
der Kabelsteckverbinder als gerader Kabelsteckverbin-
der ausgebildet ist. Es kann sich bei der Mittelachse al-
lerdings auch um die Mittelachse eines winkligen Kabel-
steckverbinder ("Winkelsteckverbinder") handeln, die
ausgehend von einer vorderen Schnittstelle ("Interface")
des Steckverbinders zur Verbindung mit einem korres-
pondierenden Gegensteckverbinder zu einem Kabelab-
gang des Kabelsteckverbinders verläuft. Der vordere Ab-
schnitt grenzt an den mittleren Abschnitt und der mittlere
Abschnitt an den hinteren Abschnitt an.
[0022] Sofern im Rahmen der Erfindung die Richtung-
sangaben "vorne" verwendet wird, so bezieht sich diese
Angabe auf die Seite der Kabelsteckverbinderanordnung
bzw. das Ende des Kabelsteckverbinders der Kabel-
steckverbinderanordnung, das dem späteren Gegen-
steckverbinder zugewandt ist (das "steckerseitige En-
de"). Die Angabe "hinten" bezieht sich auf eine Seite der
der Kabelsteckverbinderanordnung bzw. das Ende des
Kabelsteckverbinders der Kabelsteckverbinderanord-
nung, das dem elektrischen Kabel zugewandt ist (das
"kabelseitige Ende"). In den nachfolgenden Figuren 1
und 2 befindet sich die linke Seite des Kabelsteckverbin-
ders somit "vorne" und die rechte Seite des Kabelsteck-

verbinders "hinten".
[0023] Erfindungsgemäß ist vorgesehen, dass die
elektrischen Leiter von zwei der Einzelleitungen in dem
hinteren Abschnitt einen ersten gegenseitigen, nomina-
len Abstand aufweisen und in dem vorderen Abschnitt
einen zweiten gegenseitigen Abstand aufweisen, wel-
cher größer ist als der erste Abstand. Der Abstand der
elektrischen Leiter der zwei Einzelleitungen vergrößert
sich in dem mittleren Abschnitt in Richtung auf den vor-
deren Abschnitt.
[0024] Das elektrische Kabel weist in dem hinteren Ab-
schnitt der Kabelsteckverbinderanordnung also noch
seinen Kabelmantel auf. Erst ab dem mittleren Abschnitt
der Kabelsteckverbinderanordnung ist der Kabelmantel
des Kabels entfernt. Ab dem mittleren Abschnitt können
die Einzelleitungen des elektrischen Kabels somit für ei-
ne einzelne Weiterführung zugänglich sein.
[0025] Es können Toleranzen, nach denen der Ab-
stand der elektrischen Leiter in dem hinteren Abschnitt
bzw. innerhalb des Kabelmantels von einem (z. B. von
einem Hersteller) vorgesehenen Nominalwert abweicht,
bei der Definition des ersten gegenseitigen, nominalen
Abstands berücksichtigt werden, insbesondere da der
Abstand der elektrischen Leiter innerhalb des Kabelman-
tels aufgrund der Toleranzen über die Länge des elek-
trischen Kabels in der Regel nicht konstant verläuft. Zu
berücksichtigen kann insbesondere der minimal mögli-
che Abstand innerhalb des elektrischen Kabels sein, in-
klusive Toleranzen. Bei dem ersten Abstand kann es sich
somit beispielsweise um den "minimalen Abstand" han-
deln.
[0026] Unter dem "minimalen Abstand" der Leiter in-
nerhalb des Kabelmantels ist insbesondere der Mindest-
abstand zu verstehen, der sich bei einer orthogonalen
Abstandsmessung zwischen den in der Regel parallel
durch das elektrische Kabel verlaufenden elektrischen
Leitern ergibt.
[0027] Es kann vorgesehen sein, zur Bestimmung des
ersten Abstands und des zweiten Abstands zunächst nur
zwei elektrische Leiter bzw. nur zwei Einzelleitungen zu
berücksichtigen, insbesondere ein elektrisches Leiter-
paar, das zur gemeinsamen Signalübertragung einge-
richtet ist. Es können allerdings auch alle elektrischen
Leiter bzw. Einzelleitungen des elektrischen Kabels be-
rücksichtigt werden.
[0028] Nachfolgend wird die Erfindung im Wesentli-
chen anhand zweier Einzelleitungen bzw. deren elektri-
schen Leitern beschrieben. Dies soll allerdings im We-
sentlichen dem besseren Verständnis des Grundprinzips
der Erfindung dienen und ist nicht einschränkend zu ver-
stehen. Sofern nachfolgend und vorstehend auf "zwei
Einzelleitungen" oder "zwei Einzelleiter" Bezug genom-
men wird, so sind hierunter auch Ausführungsformen mit
mehr als zwei Einzelleitungen oder mit mehr als zwei
Einzelleitern zu verstehen, sofern dies technisch nicht
ausgeschlossen ist.
[0029] Erfindungsgemäß ist in dem mittleren Abschnitt
wenigstens ein Pressmittel vorgesehen und ausgebildet,
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um zumindest die zwei Einzelleitungen derart miteinan-
der zu verpressen, dass deren Isolierungen im Bereich
einer gemeinsamen Berührfläche eine mechanische De-
formation erfahren.
[0030] Es kann vorgesehen sein, nur einen Teil der
Einzelleitungen miteinander zu verpressen, beispiels-
weise lediglich Einzelleitungen, die zur Signalübertra-
gung, insbesondere zur symmetrischen Signalübertra-
gung, vorgesehen sind. Es kann auch vorgesehen sein,
lediglich Einzelleitungen miteinander zu verpressen, die
für eine Signalübertragung mit besonders hoher Daten-
rate (z. B. 100 Mbit/s oder mehr) vorgesehen sind. Bei-
spielsweise können Einzelleitungen, die lediglich für die
Übertragung von Referenzsignalen, Signalen mit niedri-
gen Frequenzen und/oder elektrischen Versorgungssig-
nalen verwendet werden, regulär geführt, das heißt nicht
miteinander verpresst, werden.
[0031] Vorzugsweise werden aber alle Einzelleitungen
des elektrischen Kabels durch das wenigstens eine
Pressmittel miteinander verpresst.
[0032] Durch das Verpressen der wenigstens zwei
Einzelleitungen mittels des wenigstens einen Pressmit-
tels ergeben sich an den Außenmänteln der Isolierungen
der miteinander verpressten Einzelleitungen gemeinsa-
me Berührflächen, die sich mit steigendem Anpress-
druck in der Regel vergrößern.
[0033] In vorteilhafter Weise kann durch die erfin-
dungsgemäße Verwendung des wenigstens einen
Pressmittels eine Impedanzanpassung insbesondere in
dem mittleren Abschnitt der Kabelsteckverbinderanord-
nung erfolgen, wonach der Impedanzwert in dem Über-
gangsbereich zwischen Kabel und Steckverbinder opti-
miert werden kann.
[0034] Vorzugsweise kann erfindungsgemäß eine
konstante Impedanz über die gesamte Kabelsteckver-
binderanordnung sichergestellt werden.
[0035] Durch eine Minimierung des unverdrillten ("unt-
wisted") Bereichs kann die Kabelsteckverbinderanord-
nung ein verbessertes EMV-Verhalten aufweisen.
[0036] Reflexionen bei der Signalübertragung können
vorteilhaft vermieden werden, trotz der in der Regel not-
wendigen Abstands- bzw. Pitchanpassung der elektri-
schen Leiter des elektrischen Kabels beim Übergang in
den Kabelsteckverbinder bzw. in den vorderen Bereich.
[0037] Erfindungsgemäß kann sichergestellt werden,
dass der Signalpfad zumindest entlang des Quet-
schungsbereichs bzw. entlang des Bereichs, in dem das
wenigstens eine Pressmittel die Einzelleitungen mitein-
ander verpresst, wieder kapazitiver und im Idealfall an-
gepasst wird, beispielsweise auf eine Impedanz von 100
Ohm.
[0038] Im Idealfall kann der Übergangsbereich bzw.
der mittlere Abschnitt der Kabelsteckverbinderanord-
nung aus Sicht des Impedanzverlaufs verkürzt sein.
[0039] In einer Weiterbildung der Erfindung kann vor-
gesehen sein, dass das wenigstens eine Pressmittel aus-
gebildet ist, um die zwei Einzelleitungen derart miteinan-
der zu verpressen, dass deren Isolierungen einen ovalen

Querschnitt aufweisen.
[0040] Im Idealfall, das heißt unter Vernachlässigung
von Toleranzen, verläuft der Querschnitt der Einzellei-
tungen ohne Einwirkung äußerer Kräfte kreisrund (Iso-
lierung und elektrischer Leiter). Durch das erfindungsge-
mäße Verpressen kann der Querschnitt der Einzelleitun-
gen ausgehend von der (im Idealfall) kreisrunden Form
deformiert werden.
[0041] Beispielsweise kann der Querschnitt der Ein-
zelleitungen durch das Verpressen auch elliptisch ver-
laufen.
[0042] Es kann sich ein Querschnitt der Einzelleitun-
gen ergeben, bei dem sich ein Verhältnis von Breite zu
Länge von 0,99 oder kleiner, beispielsweise 0,95 und
kleiner, 0,90 und kleiner, 0,85 und kleiner, 0,80 und klei-
ner, 0,75 und kleiner oder noch kleiner ergibt.
[0043] Die wenigstens zwei Einzelleitungen können
miteinander verquetscht werden, ohne jedoch die Isolie-
rung und/oder die darin verlaufenden elektrischen Leiter
mechanisch zu beschädigen.
[0044] In einer Weiterbildung der Erfindung kann vor-
gesehen sein, dass das wenigstens eine Pressmittel aus-
gebildet ist, um die zwei Einzelleitungen derart miteinan-
der zu verpressen, dass sich ein dritter gegenseitiger Ab-
stand zwischen deren elektrischen Leitern ergibt, der ge-
ringer ist, als dies bei einem kräftefreien Aneinanderlie-
gen der Einzelleitungen der Fall wäre.
[0045] Erfindungsgemäß sind die Einzelleitungen in
dem von dem Pressmittel beeinflussten Bereich des mitt-
leren Abschnitt nicht nur in Anlage bzw. eng aneinander
anliegend geführt. Ein minimaler Abstand zwischen le-
diglich in Anlage verlaufenden elektrischen Leitern kann
durch das erfindungsgemäße Verpressen weiter redu-
ziert werden.
[0046] Vorzugsweise kann der Abstand der Mittel-
punkte der elektrischen Leiter der miteinander verpress-
ten Einzelleitungen kleiner sein, als bei minimaler Tole-
ranzlage (gemäß Herstellerspezifikation) der Einzellei-
tungen.
[0047] In einer Weiterbildung der Erfindung kann vor-
gesehen sein, dass das wenigstens eine Pressmittel aus-
gebildet ist, um die zwei Einzelleitungen derart miteinan-
der zu verpressen, dass sich ein dritter gegenseitiger Ab-
stand zwischen deren elektrischen Leitern ergibt, der ge-
ringer ist, als der erste Abstand.
[0048] Es kann beispielsweise vorgesehen sein, im
Übergangsbereich zwischen Kabel und Kabelsteckver-
binder, d. h. in dem mittleren Abschnitt der Kabelsteck-
verbinderanordnung, die Einzelleitungen durch wenigs-
tens ein Pressmittel zu führen und gegeneinander zu
quetschen, so dass der Abstand ("Pitch") der elektri-
schen Leiter der Einzelleitungen gegenüber dem Ab-
stand bzw. Pitch in dem elektrischen Kabel reduziert ist.
[0049] In einer Weiterbildung der Erfindung kann au-
ßerdem vorgesehen sein, dass das wenigstens eine
Pressmittel ausgebildet ist, um die zwei Einzelleitungen
derart miteinander zu verpressen, dass die Impedanz in
dem mittleren Abschnitt oder zumindest in einem von
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dem wenigstens einen Pressmittel umfassten Bereich
des mittleren Abschnitts 85 Ohm bis 115 Ohm, vorzugs-
weise 90 Ohm bis 110 Ohm, besonders bevorzugt 95
Ohm bis 105 Ohm und ganz besonders bevorzugt 100
Ohm oder zumindest ungefähr 100 Ohm beträgt
und/oder an die Impedanz in dem vorderen Abschnitt
und in dem hinteren Abschnitt angepasst ist.
[0050] Durch das Pressmittel kann die Impedanz in
dem mittleren Abschnitt insbesondere dahingehend an-
gepasst werden, dass ein Impedanzsprung zwischen
dem vorderen Abschnitt und dem hinteren Abschnitt ver-
mieden oder zumindest reduziert ist.
[0051] Beispielsweise kann die Impedanz in dem mitt-
leren Abschnitt angepasst werden, so dass diese der Im-
pedanz in dem hinteren Abschnitt, in dem vorderen Ab-
schnitt und/oder in dem elektrischen Kabel entspricht
oder zumindest um nicht mehr als 0,1%, 0,2%, 0,5%,
1,0%, 1,5%, 5,0%, 10,0%, 25,0% oder 50,0% abweicht.
[0052] Die Übertragungsstandards für elektrische Ka-
bel und Steckverbinder im Automobilbereich setzen in
der Regel eine Impedanz von 100 Ohm +/- 5 % voraus.
Während diese Anforderungen für das einzelne elektri-
sche Kabel und für den Kabelsteckverbinder jeweils ein-
gehalten werden können, kann es aufgrund der Kabel-
mantelentfernung im Übergangsbereich bzw. in dem
mittleren Abschnitt zu einer Abweichung von dieser An-
forderung kommen. Durch die Impedanzanpassung mit-
tels des wenigstens einen Pressmittels können die An-
forderungen an die Impedanz auch in dem mittleren Ab-
schnitt vorzugsweise eingehalten werden.
[0053] In einer Weiterbildung der Erfindung kann fer-
ner vorgesehen sein, dass das Material des wenigstens
einen Pressmittels eine Permittivität aufweist, die der
Permittivität des Kabelmantels entspricht oder zumin-
dest annähernd entspricht, insbesondere um weniger als
10% von der Permittivität des Kabelmantels abweicht,
vorzugsweise um weniger als 5% von der Permittivität
des Kabelmantels abweicht, besonders bevorzugt um
weniger als 1% von der Permittivität des Kabelmantels
abweicht und ganz besonders bevorzugt um weniger als
0,5% von der Permittivität des Kabelmantels abweicht.
[0054] Vorzugsweise ist das wenigstens eine Press-
mittel als Kunststoffteil ausgebildet. Das wenigstens eine
Pressmittel kann allerdings auch aus einem anderen Ma-
terial ausgebildet sein, beispielsweise aus Metall. Auch
eine mehrteilige und ggf. aus mehreren Materialien be-
stehende Ausgestaltung ist möglich.
[0055] Vorzugsweise ist das wenigstens eine Press-
mittel aus demselben dielektrischen Material ausgebil-
det, aus dem auch der Kabelmantel besteht, oder zumin-
dest aus einem ähnlichen Material.
[0056] Insbesondere wenn sich die Dielektrizitätskon-
stanten bzw. die Permittivitäten des Kabelmantels und
des wenigstens einen Pressmittels zumindest im We-
sentlichen entsprechen, kann die Impedanzänderung in
dem mittleren Abschnitt, die durch die Kabelmantelent-
fernung wesentlichen mitverursacht werden kann, zu-
mindest teilweise, vorzugsweise vollständig, kompen-

siert werden.
[0057] Es kann auch vorgesehen sein, das Material
des wenigstens einen Pressmittels bzw. dessen Permit-
tivität gezielt auszuwählen, so dass sich die Impedanz
in dem mittleren Abschnitt gezielt einstellen bzw. vorge-
ben lässt.
[0058] In einer bevorzugten Weiterbildung der Erfin-
dung kann vorgesehen sein, dass der Kabelsteckverbin-
der ein Steckverbindergehäuse aufweist, entlang wel-
chem sich zumindest der vordere Abschnitt erstreckt.
[0059] Es kann vorgesehen sein, dass das Steckver-
bindergehäuse einen vorderen Abschnitt aufweist, der
den vorderen Abschnitt der Kabelsteckverbinderanord-
nung ausbildet. Das Steckverbindergehäuse kann im Be-
reich des vorderen Abschnitts insbesondere zur Verbin-
dung mit einem korrespondierenden Gegensteckverbin-
der eingerichtet sein.
[0060] In einer bevorzugten Weiterbildung der Erfin-
dung kann außerdem vorgesehen sein, dass sich der
mittlere Abschnitt entlang des Steckverbindergehäuses
erstreckt und dass das Pressmittel in dem Steckverbin-
dergehäuse angeordnet ist.
[0061] Es kann vorgesehen sein, dass das Steckver-
bindergehäuse einen entlang einer Mittelachse des
Steckverbindergehäuses auf dessen vorderen Abschnitt
folgenden, mittleren oder hinteren Abschnitt aufweist,
der den mittleren Abschnitt der Kabelsteckverbinderan-
ordnung ausbildet.
[0062] In einer Weiterbildung der Erfindung kann au-
ßerdem vorgesehen sein, dass das wenigstens eine
Pressmittel mit dem Steckverbindergehäuse einteilig
ausgebildet ist, vorzugsweise als in den Innenraum des
Steckverbindergehäuses hineinragende Rippe ausgebil-
det ist.
[0063] Insbesondere kann eine V-förmige, U-förmige
und/oder teilringförmige Rippe vorgesehen sein, die die
wenigstens zwei Einzelleitungen in sich zumindest teil-
weise aufzunehmen und miteinander zu verpressen ver-
mag.
[0064] Beispielsweise kann eine einzelne Rippe vor-
gesehen sein. Es können allerdings auch mehrere Rip-
pen bzw. Pressmittel vorgesehen sein, beispielsweise
zwei, drei, vier oder noch mehr Rippen, die entlang der
Mittelachse, vorzugsweise entlang der Längsachse des
Steckverbindergehäuses über den mittleren Abschnitt
verteilt angeordnet sind.
[0065] Das wenigstens eine Pressmittel kann auch in
der Art von in den Innenraum des Steckverbindergehäu-
ses hineinragenden Stiften, Platten etc. ausgebildet sein.
[0066] In einer Weiterbildung der Erfindung kann auch
vorgesehen sein, dass das wenigstens eine Pressmittel
von dem Steckverbindergehäuse unabhängig ausgebil-
det ist, vorzugsweise als Klemme ausgebildet ist.
[0067] Es kann beispielsweise eine V-förmige, U-för-
mige und/oder teilringförmige Klemme vorgesehen sein.
[0068] Es kann auch eine Klemmlösung in der Art ei-
nes Kabelbinders vorgesehen sein.
[0069] Grundsätzlich kann auch eine Kombination aus
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einteiligen Pressmitteln und unabhängig von dem Steck-
verbindergehäuse ausgebildeten Pressmitteln vorgese-
hen sein. Beispielsweise kann vorgesehen sein, eines
oder mehrere Pressmittel einteilig mit dem Steckverbin-
dergehäuse, beispielsweise als Rippe bzw. Rippen aus-
zubilden und eines oder mehrere weitere Pressmittel als
unabhängig von dem Steckverbindergehäuse ausgebil-
dete Klemmen oder sonstige Pressmittel auszubilden.
[0070] Es kann beispielsweise eine Klemme vorgese-
hen sein. Es können allerdings auch mehrere Klemmen
vorgesehen sein, beispielsweise zwei, drei, vier oder
noch mehr Klemmen, die über den mittleren Abschnitt
der Kabelsteckverbinderanordnung verteilt angeordnet
sind.
[0071] Grundsätzlich kann eine beliebige Anzahl
Pressmittel in beliebiger Ausgestaltung und Verteilung
vorgesehen sein, um die wenigstens zwei Einzelleitun-
gen miteinander zu verpressen. Die Anzahl Pressmittel
kann der Fachmann in Abhängigkeit der axialen Ausdeh-
nung des mittleren Abschnitts wählen, insbesondere mit
dem Ziel, die wenigstens zwei Einzelleitungen möglichst
vollständig und ausreichend aneinandergepresst durch
den mittleren Abschnitt zu führen.
[0072] Vorzugsweise sind zwei Pressmittel vorgese-
hen, die einteilig mit dem Steckverbindergehäuse axial
entlang der Mittelachse des Steckverbindergehäuses
versetzt als in den Innenraum des Steckverbindergehäu-
ses hineinragende Rippen ausgebildet sind.
[0073] In einer Weiterbildung der Erfindung kann vor-
gesehen sein, dass das wenigstens eine Pressmittel aus-
gebildet ist, um die zwei Einzelleitungen möglichst zen-
tral entlang der Mittelachse des Steckverbindergehäu-
ses durch den mittleren Abschnitt zu führen.
[0074] Die wenigstens zwei Einzelleitungen können
insbesondere möglichst weit von den Innenflächen des
Steckverbindergehäuses beabstandet geführt werden,
das heißt - soweit technisch möglich - in der Mitte des
Steckverbindergehäuses, verlaufen.
[0075] Aufgrund der möglichst zentrierten Führung der
Einzelleitungen innerhalb des Steckverbindergehäuses
(möglichst nah an der Steckverbindermitte bzw. an der
Mittelachse des Kabelsteckverbinders) wird der Abstand
der elektrischen Leiter des elektrischen Kabels von an-
grenzenden Objekten, z. B. angrenzenden, leitfähigen
Karosserieteilen, vergrößert und dadurch die Gefahr von
Kurzschlüssen bei mechanischen Beschädigungen des
Kabelsteckverbinders verringert.
[0076] In einer bevorzugten Weiterbildung der Erfin-
dung kann vorgesehen sein, dass sich der hintere Ab-
schnitt entlang des Steckverbindergehäuses erstreckt.
[0077] Es kann vorgesehen sein, dass das Steckver-
bindergehäuse einen hinteren Abschnitt aufweist, der
den hinteren Abschnitt der Kabelsteckverbinderanord-
nung ausbildet.
[0078] Das Steckverbindergehäuse kann im Bereich
des hinteren Abschnitts insbesondere zur Aufnahme des
elektrischen Kabels ausgebildet sein.
[0079] In einer besonders bevorzugten Ausführungs-

form kann vorgesehen sein, dass das Steckverbinder-
gehäuse einen hinteren Abschnitt aufweist, in den das
elektrische Kabel eingeführt ist, einen vorderen Abschnitt
aufweist, der zur Verbindung mit einem korrespondie-
renden Gegensteckverbinder eingerichtet ist, und einen
sich zwischen dem hinteren Abschnitt und dem vorderen
Abschnitt entlang der Mittelachse des Steckverbinder-
gehäuses erstreckenden, mittleren Abschnitt aufweist.
Vorzugsweise bildet in dieser Variante der Erfindung der
vordere Abschnitt des Steckverbindergehäuses den vor-
deren Abschnitt der Kabelsteckverbinderanordnung aus,
der mittlere Abschnitt des Steckverbindergehäuses den
mittleren Abschnitt der Kabelsteckverbinderanordnung
aus, und der hintere Abschnitt des Steckverbindergehäu-
ses den hinteren Abschnitt der Kabelsteckverbinderan-
ordnung aus.
[0080] In einer Weiterbildung der Erfindung kann au-
ßerdem vorgesehen sein, dass das Steckverbinderge-
häuse und/oder das wenigstens eine Pressmittel ausge-
bildet ist, um Lufteinschlüsse in dem mittleren Abschnitt
zu vermeiden oder zumindest zu minimieren.
[0081] Auch hierdurch kann der Impedanzverlauf, ins-
besondere in dem mittleren Abschnitt, verbessert wer-
den, beispielsweise homogenisiert werden.
[0082] In einer Weiterbildung der Erfindung kann auch
vorgesehen sein, dass die Einzelleitungen zumindest in
dem mittleren Abschnitt mit einem elastischen Füllmate-
rial umspritzt sind.
[0083] In einer bevorzugten Variante sind die Einzel-
leitungen innerhalb des Steckverbindergehäuses mit
dem elastischen Füllmaterial umspritzt.
[0084] Insbesondere hierdurch können Lufteinschlüs-
se vermieden werden.
[0085] Die Einzelleitungen können durch das Umsprit-
zen beispielsweise auch in eine definierte Zwangslage
versetzt werden.
[0086] Es kann von Vorteil sein, für das Füllmaterial
ein ähnliches oder vorzugsweise identisches Material zu
verwenden, aus dem auch der Kabelmantel des elektri-
schen Kabels besteht. Insbesondere kann vorgesehen
sein, dass die Permittivität des Füllmaterials der Permit-
tivität des Kabelmantels zumindest annähernd ent-
spricht.
[0087] Vorzugsweise wird ein Füllmaterial gewählt,
dessen Permittivität größer ist als die Permittivität von
Luft.
[0088] Grundsätzlich kann auch ein nicht-elastisches
Füllmaterial verwendet werden. Ein elastisches Füllma-
terial ist allerdings besonders bevorzugt.
[0089] Durch Wahl des Füllmaterials bzw. dessen
elektrischer Eigenschaften, insbesondere dielektrischer
Eigenschaften, kann die Impedanz in dem mittleren Ab-
schnitt gezielt kontrolliert werden.
[0090] Grundsätzlich kann das Steckverbindergehäu-
se aus einem dielektrischen Material, insbesondere aus
einem Kunststoff, ausgebildet sein. Das Steckverbinder-
gehäuse kann allerdings auch einen elektrisch leitenden
Außenleiter aufweisen, um den Impedanzübergang noch
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zu verbessern.
[0091] In einer Weiterbildung der Erfindung kann vor-
gesehen sein, dass das Steckverbindergehäuse mehr-
teilig ausgebildet ist und zumindest eine Unterschale und
eine Oberschale aufweist.
[0092] Insbesondere kann es sich bei der Unterschale
um den Teil des Steckverbindergehäuses handeln, in
dem das elektrische Kabel aufgenommen ist und der
auch das wenigstens eine Pressmittel aufweist, das vor-
zugsweise einteilig mit der Unterschale ausgebildet ist.
[0093] Bei der Oberschale kann es sich vorzugsweise
um ein mit der Unterschale verbindbares Deckelelement
handeln. Die Oberschale kann mit der Unterschale ver-
rastbar sein. Beispielsweise können hierzu Rastmittel,
beispielsweise Rasthaken und Rastnasen, an der Unter-
schale und/oder an der Oberschale vorgesehen sein.
[0094] Die Oberschale kann mechanische Kodierun-
gen für die Verbindung mit dem Gegensteckverbinder
aufweisen, beispielsweise um den Kabelsteckverbinder
nur mit einem bestimmten Gegensteckverbindertyp und
gegebenenfalls auch nur in einer oder mehreren vorge-
sehenen Orientierung verbinden zu können.
[0095] Die Oberschale des Steckverbindergehäuses
kann ausgebildet sein, um die Einzelleitungen, das elek-
trische Kabel, die Kontaktelemente und/oder das we-
nigstens eine Pressmittel in der Unterschale zu fixieren
oder zumindest gegen ein Herausfallen zu sichern, wenn
die Oberschale auf die Unterschale aufgesetzt ist.
[0096] Es kann auch vorgesehen sein, dass sowohl
die Oberschale als auch die Unterschale einteilig ausge-
bildete Pressmittel aufweisen, beispielsweise ineinander
eingreifende Rippen, um die wenigstens zwei Einzellei-
tungen miteinander zu verpressen, wenn die Oberschale
auf die Unterschale aufgesetzt ist.
[0097] In einer Weiterbildung der Erfindung kann vor-
gesehen sein, dass das Steckverbindergehäuse wenigs-
tens ein Befestigungsmittel zur axialen Befestigung des
Kabelmantels, insbesondere zum Zugabfang des Ka-
bels, aufweist.
[0098] Vorzugsweise kann das Befestigungsmittel in
dem hinteren Abschnitt des Steckverbindergehäuses an-
geordnet sein.
[0099] Es kann vorgesehen sein, das elektrische Ka-
bel bzw. dessen Kabelmantel an dem hinteren Abschnitt
des Steckverbindergehäuses festzulegen, insbesondere
axial festzulegen. Optional kann das elektrische Kabel
bzw. dessen Kabelmantel auch radial festgelegt sein.
[0100] Beispielsweise kann eine oder können mehrere
Krallen vorgesehen sein, die in den Kabelmantel zumin-
dest teilweise eindringen und somit ein unerwünschtes
Ausziehen des Kabels aus dem Kabelsteckverbinder
und/oder eine unerwünschte Verdrehung des elektri-
schen Kabels in dem Kabelsteckverbinder verhindern.
[0101] Es kann auch eine kraftschlüssige Befestigung
des elektrischen Kabels in dem hinteren Abschnitt des
Steckverbindergehäuses vorgesehen sein.
[0102] In einer Weiterbildung der Erfindung kann in
dem Steckverbindergehäuse eine Mehrzahl von mit den

elektrischen Leitern der Einzelleitungen elektrisch ver-
bundenen, vorzugsweise vercrimpten, Kontaktelemen-
ten vorgesehen sein.
[0103] Vorzugsweise sind die Kontaktelemente in dem
vorderen Abschnitt des Steckverbindergehäuses ange-
ordnet.
[0104] Bei den Kontaktelementen kann es sich bei-
spielsweise um Stiftkontakte und/oder um Buchsenkon-
takte handeln.
[0105] Grundsätzlich kann eine beliebige Anzahl Kon-
taktelemente in dem Steckverbindergehäuse vorgese-
hen sein, beispielsweise zwei Kontaktelemente, drei
Kontaktelemente, vier Kontaktelemente, fünf Kontakte-
lemente, sechs Kontaktelemente, sieben Kontaktele-
mente, acht Kontaktelemente oder noch mehr Kontakt-
elemente.
[0106] Die Anzahl Kontaktelemente kann vorzugswei-
se der Anzahl Einzelleitungen entsprechen. Es kann al-
lerdings auch vorgesehen sein, dass der Kabelsteckver-
binder mehr elektrische Kontaktelemente aufweist, als
das elektrische Kabel Einzelleitungen aufweist. In die-
sem Fall können einzelne Kontaktelemente gegebenen-
falls auch nicht mit einer Einzelleitung verbunden
und/oder mehrere Kontaktelemente mit einer gemeinsa-
men Einzelleitung verbunden werden. Ferner kann auch
vorgesehen sein, dass die Anzahl Einzelleitungen des
elektrischen Kabels die Anzahl Kontaktelemente des Ka-
belsteckverbinders übersteigt. In diesem Fall können
Einzelleitungen des elektrischen Kabels gegebenenfalls
nicht mit einem Kontaktelement verbunden und/oder
mehrere Einzelleitungen mit einem gemeinsamen Kon-
taktelement verbunden werden.
[0107] In einer Ausführungsform der Erfindung kann
insbesondere vorgesehen sein, dass sich der vordere
Abschnitt des Steckverbindergehäuses ausgehend von
einem vorderen, dem Gegensteckverbinder zugewand-
ten Ende des Steckverbindergehäuses bis zu einem hin-
teren, dem elektrischen Kabel zugewandten Ende der
Kontaktelemente erstreckt.
[0108] Somit kann beispielsweise vorgesehen sein,
dass der vordere Abschnitt für die Verbindungen mit dem
korrespondierenden Gegensteckverbinder die Kontakt-
elemente aufweist.
[0109] Der mittlere Abschnitt kann sich ausgehend von
dem hinteren, dem elektrischen Kabel zugewandten En-
de der Kontaktelemente bis zu dem hinteren Abschnitt
des Steckverbindergehäuses erstrecken, ab dem auch
der Kabelmantel des elektrischen Kabels abisoliert ist.
[0110] In einer Weiterbildung der Erfindung kann in
dem vorderen Abschnitt und/oder zumindest in einem
dem vorderen Abschnitt zugewandten, vorderen Bereich
des mittleren Abschnitts wenigstens ein Trennmittel vor-
gesehen sein, um die Kontaktelemente und/oder die Ein-
zelleitungen voneinander zu separieren.
[0111] Vorzugsweise kann das wenigstens eine
Trennmittel in dem Steckverbindergehäuse angeordnet
sein, insbesondere in dem vorderen Abschnitt des Steck-
verbindergehäuses und/oder zumindest in einem dem
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vorderen Abschnitt des Steckverbindergehäuses zuge-
wandten, vorderen Bereich des mittleren Abschnitts des
Steckverbindergehäuses.
[0112] Bei dem Trennmittel kann es sich insbesondere
um ein dielektrisches Trennmittel, beispielsweise um ein
Kunststoffteil, handeln. Vorzugsweise ist das Trennmittel
als Trennwand zwischen einzelnen Kontaktelementen
oder Gruppen von Kontaktelementen ausgebildet. Das
wenigstens eine Trennmittel kann ausgebildet sein, um
den Impedanzverlauf in dem vorderen Abschnitt
und/oder in dem vorderen Bereich des mittleren Ab-
schnitts zu optimieren bzw. an den geforderten Standard
anzupassen. Die erfindungsgemäße Verpressung mit-
tels dem wenigstens einen Pressmittel kann entlang dem
axialen Bereich des mittleren Abschnitts besonders vor-
teilhaft sein, da dort weder ein Trennmittel noch der Ka-
belmantel verlaufen.
[0113] Vorzugsweise kann vorgesehen sein, den mitt-
leren Abschnitt des Steckverbindergehäuses, insbeson-
dere einen Abschnitt in dem Steckverbindergehäuse, in
dem die Einzelleitungen des elektrischen Kabels isoliert
von dem Kabelmantel und nicht durch sonstige Bauteile,
insbesondere das Trennmittel (beispielsweis eine Kunst-
stofftrennwand) voneinander getrennt sind, möglichst zu
verkürzen, ohne jedoch die für das jeweilige elektrische
Kabel bzw. die für die jeweiligen Einzelleitungen vorge-
gebene Biegeradien zu unterschreiten.
[0114] Auf diese Weise kann der kritische mittlere Ab-
schnitt derart axial verkürzt sein, dass der durch die Ka-
belmantelentfernung geänderte Impedanzwert bei der
Signalübertragung nicht erreichbar ist bzw. die erfin-
dungsgemäße Impedanzanpassung durch das wenigs-
tens eine Pressmittel vereinfacht wird.
[0115] Insbesondere bei Verwendung eines Steckver-
bindergehäuses, das mehrteilig ausgebildet ist, bei-
spielsweise aus einer Unterschale und einer Oberschale
besteht, kann der Kabelsteckverbinder als modularer Ka-
belsteckverbinder ausgebildet sein. Beispielsweise kann
die Unterschale für verschiedene Ausprägungen des Ka-
belsteckverbinders identisch und durch Verwendung
verschiedener Oberschalen an einen definierten Gegen-
steckverbindertyp anpassbar sein.
[0116] Die Erfindung betrifft auch einen Kabelsteck-
verbinder zur Verbindung mit einem elektrischen Kabel
mit einer Mehrzahl jeweils eine Isolierung und einen elek-
trischen Leiter aufweisenden Einzelleitungen. Der Ka-
belsteckverbinder umfasst einen vorderen Abschnitt, der
zur Verbindung mit einem korrespondierenden Gegen-
steckverbinder eingerichtet ist, einen hinteren Abschnitt,
in dem die Einzelleitungen von einem Kabelmantel um-
geben sind, und einen dazwischenliegenden, mittleren
Abschnitt. Die elektrischen Leiter von zwei der Einzellei-
tungen weisen in dem hinteren Abschnitt einen ersten
gegenseitigen, nominalen Abstand auf und weisen in
dem vorderen Abschnitt einen zweiten gegenseitigen
Abstand auf, welcher größer ist als der erste Abstand.
Der Abstand der elektrischen Leiter der zwei Einzellei-
tungen vergrößert sich in dem mittleren Abschnitt in Rich-

tung auf den vorderen Abschnitt.
[0117] Erfindungsgemäß ist für den Kabelsteckverbin-
der in dem mittleren Abschnitt wenigstens ein Pressmittel
vorgesehen und ausgebildet, um zumindest die zwei Ein-
zelleitungen derart miteinander zu verpressen, dass de-
ren Isolierungen im Bereich einer gemeinsamen Berühr-
fläche eine mechanische Deformation erfahren.
[0118] Erfindungsgemäß kann eine Impedanzkontrol-
le im Kabelabgang des Kabelsteckverbinders vorgese-
hen sein.
[0119] Erfindungsgemäß kann die elektrische Anpas-
sung, insbesondere in dem mittleren Abschnitt und damit
auch eine Rückflussdämpfung, verbessert sein.
[0120] In einer bevorzugten Weiterbildung weist der
Kabelsteckverbinder ein Steckverbindergehäuse auf, in
welchem der hintere Abschnitt, der mittlere Abschnitt
und/oder der vordere Abschnitt ausgebildet ist.
[0121] In dieser bevorzugten Variante des Kabelsteck-
verbinders kann das Steckverbindergehäuse einen hin-
teren Abschnitt, in den ein elektrisches Kabel einführbar
ist, einen vorderen Abschnitt zur Verbindung mit einem
korrespondierenden Gegensteckverbinder und einen
sich zwischen dem hinteren Abschnitt und dem vorderen
Abschnitt entlang einer Mittelachse des Steckverbinder-
gehäuses erstreckenden, mittleren Abschnitt aufweisen.
Der mittlere Abschnitt des Steckverbindergehäuses
kann ausgebildet sein, eine Mehrzahl Einzelleitungen
des elektrischen Kabels, die ausgehend von dem hinte-
ren Abschnitt von einem Kabelmantel befreit sind, zu
dem vorderen Abschnitt des Steckverbindergehäuses zu
führen, wobei jede Einzelleitung eine Isolierung und ei-
nen elektrischen Leiter aufweist.
[0122] Durch das Verpressen der Einzelleitungen bzw.
durch das damit einhergehende Einzwängen des elek-
trischen Kabels bzw. dessen Einzelleitungen kann in
dem mittleren Abschnitt die Impedanz mit minimalen
Schwankungen bis hin zu den Kontaktelementen bzw.
zu dem vorderen Abschnitt des Steckverbindergehäuses
angepasst werden.
[0123] Die Erfindung betrifft außerdem ein Pressmittel
für die vorstehend und nachfolgend beschriebene Ka-
belsteckverbinderanordnung oder für den vorstehend
und nachfolgend beschriebenen Kabelsteckverbinder.
[0124] Die Einzelleitungen können in dem mittleren
Abschnitt aufgrund des Pressmittels auf technisch ein-
fache Weise definiert geführt werden.
[0125] Es kann vorgesehen sein, dass das wenigstens
eine Pressmittel im Querschnitt der Kontur der Einzellei-
tungen möglichst optimal folgt, um die Einzelleitungen
möglichst komplett zu umschließen.
[0126] Da für die Impedanzanpassung lediglich das
wenigstens eine Pressmittel erforderlich ist, kann ein ver-
gleichsweise kostengünstig zu fertigender Kabelsteck-
verbinder mit guten Eigenschaften für die Hochfrequenz-
technik bereitgestellt werden. Die Montage des Kabel-
steckverbinders bzw. die Konfektionierung des elektri-
schen Kabels mit dem Kabelsteckverbinder kann erfin-
dungsgemäß vereinfacht sein.
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[0127] Für eine definierte Impedanzanpassung in dem
mittleren Abschnitt durch das wenigstens eine Pressmit-
tel können Berechnungen, Simulationen und/oder Mess-
reihen durchgeführt werden.
[0128] Die Erfindung ist nicht auf eine spezifische Bau-
form eines Kabelsteckverbinders bzw. auf ein spezifi-
sches elektrisches Kabel beschränkt. Die Erfindung eig-
net sich allerdings insbesondere für elektrische Kabel
bzw. für Kabelsteckverbinder für die Hochfrequenztech-
nik, insbesondere für den Einsatz in Fahrzeugen.
[0129] Ein erfindungsgemäßer Kabelsteckverbinder
kann beispielsweise als PL-Steckverbinder, BNC-Steck-
verbinder, TNC-Steckverbinder, SMBA (FAKRA)-Steck-
verbinder, N-Steckverbinder, 7-16-Steckverbinder,
SMA-Steckverbinder, SMB-Steckverbinder, SMS-
Steckverbinder, SMC-Steckverbinder, SMP-Steckver-
binder, BMS-Steckverbinder, HFM-Steckverbinder,
HSD-Steckverbinder, H-MTD-Steckverbinder, BMK-
Steckverbinder, Mini-Coax-Steckverbinder oder Makax-
Steckverbinder ausgebildet sein.
[0130] Der erfindungsgemäße Kabelsteckverbinder
kann besonders vorteilhaft innerhalb eines Fahrzeugs,
insbesondere eines Kraftfahrzeugs, verwendet werden.
Mögliche Einsatzgebiete sind autonomes Fahren, Fah-
rer-Assistenzsysteme, Navigationssysteme, "Infotain-
ment"-Systeme, Fond-Entertainment-Systeme, Internet-
verbindungen und Wireless Gigabit (IEEE 802.11ad
Standard). Mögliche Anwendungen betreffen hochauf-
gelöste Kameras, beispielsweise 4K- und 8K-Kameras,
Sensorik, Onboard-Computer, hochauflösende Bild-
schirme, hochauflösende Armaturenbretter, 3D-Naviga-
tionsgeräte und Mobilfunkgeräte.
[0131] Ganz besonders kann sich die Erfindung zur
Verwendung mit dem Rosenberger MTD ("Modular Twis-
ted-Pair Data) - Steckverbindersystem, einem Übertra-
gungssystem für ummantelte Twisted-Pair-Leitungen für
Ethernetapplikationen, eignen. Eine weitere, ebenfalls
besonders vorteilhafte Verwendung der Erfindung kann
auch ein AMEC ("Automotive Modular Ethernet Connec-
tion) - Steckverbindersystem betreffen.
[0132] Eine mögliche Verwendung im Rahmen einer
Ethernetapplikation einer erfindungsgemäßen Kabel-
steckverbinderanordnung kann insbesondere Datenü-
bertragungen mit 100 Mbit/s bis zu einem Gbit/s oder
mehr betreffen. Im Rahmen der Erfindung können auch
Chip-to-Chip-Anwendungen vorgesehen sein.
[0133] Merkmale, die bereits im Zusammenhang mit
der erfindungsgemäßen Kabelsteckverbinderanord-
nung beschrieben wurden, sind auch auf den erfindungs-
gemäßen Kabelsteckverbinder und das erfindungsge-
mäße Pressmittel vorteilhaft umsetzbar - und umgekehrt.
Ferner können Vorteile, die bereits im Zusammenhang
mit der erfindungsgemäßen Kabelsteckverbinderanord-
nung beschrieben wurden, auch auf den erfindungsge-
mäßen Kabelsteckverbinder und das erfindungsgemäße
Pressmittel bezogen verstanden werden - und umge-
kehrt.
[0134] Ergänzend sei darauf hingewiesen, dass Be-

griffe wie "umfassend", "aufweisen" oder "mit" keine an-
deren Merkmale oder Schritte ausschließen. Ferner
schließen Begriffe wie "ein" oder "das", die auf eine Ein-
zahl von Schritten oder Merkmalen hinweisen, keine
Mehrzahl von Merkmalen oder Schritten aus - und um-
gekehrt.
[0135] Nachfolgend werden Ausführungsbeispiele der
Erfindung anhand der Zeichnung näher beschrieben.
[0136] Die Figuren zeigen jeweils bevorzugte Ausfüh-
rungsbeispiele, in denen einzelne Merkmale der vorlie-
genden Erfindung in Kombination miteinander darge-
stellt sind. Merkmale eines Ausführungsbeispiels sind
auch losgelöst von den anderen Merkmalen des gleichen
Ausführungsbeispiels umsetzbar und können dement-
sprechend von einem Fachmann ohne Weiteres zu wei-
teren sinnvollen Kombinationen und Unterkombinatio-
nen mit Merkmalen anderer Ausführungsbeispiele ver-
bunden werden.
[0137] In den Figuren sind funktionsgleiche Elemente
mit denselben Bezugszeichen versehen.
[0138] Es zeigen schematisch:

Figur 1 eine Kabelsteckverbinderanordnung, umfas-
send ein elektrisches Kabel und einen Kabel-
steckverbinder mit einem Steckverbinderge-
häuse in einer Draufsicht, gemäß dem Stand
der Technik;

Figur 2 eine erfindungsgemäße Kabelsteckverbin-
deranordnung, umfassend ein elektrisches
Kabel und einen Kabelsteckverbinder mit ei-
nem Steckverbindergehäuse in einer Drauf-
sicht;

Figur 3 einen Querschnitt durch den Kabelsteckver-
binder der Figur 2 gemäß Schnittlinie III;

Figur 4 einen Querschnitt durch den Kabelsteckver-
binder der Figur 2 gemäß Schnittlinie IV;

Figur 5 eine Einzeldarstellung einer kräftefreien, par-
allelen Führung zweier Einzelleitungen im
Querschnitt;

Figur 6 eine Einzeldarstellung einer miteinander ver-
pressten, parallelen Führung zweier Einzellei-
tungen im Querschnitt;

Figur 7 beispielhafte Zeitbereichsreflektometriedia-
gramme einer Kabelsteckverbinderanord-
nung gemäß dem Stand der Technik und einer
erfindungsgemäßen Kabelsteckverbinderan-
ordnung; und

Figur 8 eine weitere erfindungsgemäße Kabelsteck-
verbinderanordnung, umfassend ein elektri-
sches Kabel und einen Kabelsteckverbinder
mit einem Steckverbindergehäuse in einer
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Draufsicht.

[0139] In Figur 1 ist eine Kabelsteckverbinderanord-
nung 1 gemäß dem Stand der Technik dargestellt. Die
Kabelsteckverbinderanordnung 1 umfasst ein elektri-
sches Kabel 2 und einen Kabelsteckverbinder 3 mit ei-
nem Steckverbindergehäuse 4.
[0140] Das elektrische Kabel 2 ist vorliegend beispiel-
haft als zweiadriges, ungeschirmtes Twisted-pair-Kabel
(UTP-Kabel) ausgebildet. Grundsätzlich kann die Erfin-
dung allerdings für beliebige elektrische Kabel, beispiels-
weise auch für geschirmte elektrische Kabel, verwend-
bar sein.
[0141] Das Steckverbindergehäuse 4 weist einen hin-
teren Abschnitt 5, in den das elektrische Kabel 2 einge-
führt ist, einen vorderen Abschnitt 7 zur Verbindung mit
einem korrespondierenden Gegensteckverbinder (nicht
dargestellt) und einen sich zwischen dem hinteren Ab-
schnitt 5 und dem vorderen Abschnitt 7 entlang einer
Längsachse A des Steckverbindergehäuses 4 erstre-
ckenden, mittleren Abschnitt 6 auf.
[0142] Beginnend ab dem mittleren Abschnitt 6 ist das
elektrische Kabel 2 von seinem Kabelmantel 8 befreit.
Der mittlere Abschnitt 6 ist ausgebildet, um eine Mehr-
zahl Einzelleitungen 9, vorliegend zwei Einzelleitungen
9, des elektrischen Kabels 2 von dem hinteren Abschnitt
5 zu dem vorderen Abschnitt 7 zu führen, wobei jede
Einzelleitung 9 eine Isolierung 10 und einen elektrischen
Leiter 11 (vgl. z. B. Figur 3) aufweist.
[0143] Problematisch bei dem in Figur 1 dargestellten
Kabelsteckverbinder 3 gemäß dem Stand der Technik
ist es, dass in dem mittleren Abschnitt 6 aufgrund des
entfernten Kabelmantels 8 und dem erforderlichen Auf-
spreizen bzw. der sogenannten Pitchänderung der Ein-
zelleitungen 9 (d. h. der Änderung des Abstands der Ein-
zelleitungen 9 zueinander) der Signalpfad induktiver
wird. Hierdurch wird eine Impedanzänderung hervorge-
rufen, die zu unerwünschten Reflexionen des HF-Signals
führen kann.
[0144] In Figur 7 sind zur Verdeutlichung zwei beispiel-
hafte Zeitbereichsreflektometriediagramme ("Time-Do-
main-Reflector-Diagram") dargestellt. Die mit dem Be-
zugszeichen 12 versehene Kurve zeigt den Kurvenver-
lauf einer Kabelsteckverbinderanordnung 1 gemäß dem
Stand der Technik. Es ist erkennbar, dass die Impedanz
der Kabelsteckverbinderanordnung 1 gemäß dem Stand
der Technik den im Automobilbereich in der Regel ge-
forderten Übertragungsstandard von 100 Ohm +-5%
nicht einhält.
[0145] In Figur 2 ist eine erfindungsgemäße Kabel-
steckverbinderanordnung 1 dargestellt. Nachfolgend
wird im Wesentlichen zu den Unterschieden zwischen
der erfindungsgemäßen Kabelsteckverbinderanord-
nung 1 und der bekannten Kabelsteckverbinderanord-
nung 1 der Figur 1 ausgeführt.
[0146] Erfindungsgemäß ist in dem mittleren Abschnitt
6 wenigstens ein Pressmittel 13 vorgesehen und ausge-
bildet, um wenigstens zwei der Einzelleitungen 9, vorlie-

gend beide Einzelleitungen 9, derart miteinander zu ver-
pressen, dass deren Isolierungen 10 im Bereich einer
gemeinsamen Berührfläche B (vgl. insbesondere Figur
3 und Figur 6) eine mechanische Deformation erfahren.
[0147] Hierdurch kann die Impedanz im Übergangs-
bereich bzw. in dem mittleren Abschnitt 6 gezielt beein-
flusst und damit kontrolliert werden. Die geforderten
Standards, beispielsweise der vorgenannte beispielhaf-
te Automobilstandard von 100 Ohm +-5% ist erfindungs-
gemäß mit technisch einfachen Maßnahmen einhaltbar.
Zur Verdeutlichung ist in Figur 7 beispielhaft eine mit dem
Bezugszeichen 14 versehene Kurve einer erfindungsge-
mäßen Kabelsteckverbinderanordnung 1 dargestellt.
[0148] Bei der in Figur 2 dargestellten Kabelsteckver-
binderanordnung 1 handelt es sich um eine bevorzugte
Ausführungsform der Erfindung. Grundsätzlich kann im
Rahmen der Erfindung vorgesehen sein, dass die Ka-
belsteckverbinderanordnung 1, den vorderen Abschnitt
7, der zur Verbindung mit einem korrespondierenden Ge-
gensteckverbinder eingerichtet ist, den hinteren Ab-
schnitt 5, in dem die Einzelleitungen 9 noch von einem
Kabelmantel 8 umgeben sind, und den dazwischenlie-
genden, mittleren Abschnitt 6 umfasst. Somit muss der
vordere Abschnitt 7, der mittlere Abschnitt 6 und/oder
der hintere Abschnitt 5 nicht unbedingt einem vorderen
Abschnitt, mittleren Abschnitt bzw. hinteren Abschnitt
des Kabelsteckverbinders 3 entsprechen. Im Rahmen
der Erfindung ist es nur wesentlich, dass die elektrischen
Leiter 11 von zwei der Einzelleitungen 9 in dem hinteren
Abschnitt 5 der Kabelsteckverbinderanordnung einen
ersten gegenseitigen, nominalen Abstand D1 (vgl. z. B.
Figur 5) aufweisen und in dem vorderen Abschnitt der
Kabelsteckverbinderanordnung 7 einen zweiten gegen-
seitigen Abstand D2 (vgl. z. B. Figur 4) aufweisen, wel-
cher größer ist als der erste Abstand D1, wobei sich der
Abstand der elektrischen Leiter 11 der zwei Einzelleitun-
gen 9 in dem mittleren Abschnitt 6 der Kabelsteckverbin-
deranordnung in Richtung auf den vorderen Abschnitt
der Kabelsteckverbinderanordnung 7 vergrößert.
[0149] Um dieses Grundprinzip weiter zu verdeutli-
chen, soll Figur 8 dienen. Figur 8 zeigt eine Kabelsteck-
verbinderanordnung 1, bei der das elektrische Kabel 2
und die Pressmittel 13 nicht in dem Steckverbinderge-
häuse 4 aufgenommen sind. Lediglich der vordere Ab-
schnitt 7 und ein vorderer Bereich des mittleren Ab-
schnitts 6 erstrecken sich entlang des Steckverbinder-
gehäuses 4.
[0150] An dieser Stelle sei außerdem erwähnt, dass
sich die Erfindung auch zur Verwendung mit winkligen
Kabelsteckverbindern eignen kann. In den Ausführungs-
beispielen sind zur Vereinfachung jedoch nur gerade ver-
laufende Kabelsteckverbinder 3 dargestellt.
[0151] Das Prinzip des miteinander Verpressens der
Einzelleitungen 9 ist anhand der Figuren 5 und 6 weiter
verdeutlicht.
[0152] Figur 5 zeigt zwei parallel geführte Einzelleitun-
gen 9 im Querschnitt in einem kräftefreien Zustand, so
dass diese lediglich eng aneinander anliegen und einen
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nominalen Abstand D1 zwischen den Mittelpunkten de-
ren elektrischer Leitern 11 aufweisen.
[0153] Figur 6 zeigt die Einzelleitungen 9 der Figur 5,
wenn diese durch das wenigstens eine Pressmittel 13
miteinander verpresst sind (durch zwei Pfeile darge-
stellt). Durch das Verpressen der Einzelleitungen 9 mit-
einander bildet sich eine gemeinsame Berührfläche B
zwischen den Einzelleitungen 9 aus, die eine mechani-
sche Deformation der Isolierungen 10 verursacht. Die
Einzelleitungen 9 werden in der Regel derart miteinander
verpresst, dass deren Isolierungen 10 nach dem Ver-
pressen einen ovalen Querschnitt aufweisen, ausge-
hend von dem - zumindest im idealen und toleranzfreien
Fall - kreisrunden Querschnitt, wie dies in Figur 5 im un-
belasteten Zustand dargestellt.
[0154] Vorzugsweise können die Pressmittel 13 aus-
gebildet sein, um die wenigstens zwei Einzelleitungen 9
derart miteinander zu verpressen, dass der Abstand D3
zwischen den Mittelpunkten deren elektrischer Leitern
11 geringer ist, als dies bei dem kräftefreien Fall der Figur
5 der Fall ist.
[0155] Insbesondere kann auch vorgesehen sein,
dass das wenigstens eine Pressmittel 13 ausgebildet ist,
um die wenigstens zwei Einzelleitungen 9 derart mitein-
ander zu verpressen, dass der Abstand D3 der Mittel-
punkte deren elektrischer Leiter 11 geringer ist, als der
minimale Abstand deren elektrischer Leiter 11 innerhalb
des Kabelmantels 8 des Kabels 2.
[0156] Schließlich kann insbesondere vorgesehen
sein, dass das wenigstens eine Pressmittel 13 ausgebil-
det ist, um die wenigstens zwei Einzelleitungen 9 derart
miteinander zu verpressen, dass die Impedanz im mitt-
leren Abschnitt 6 oder zumindest in einem von dem we-
nigstens einen Pressmittel 13 umfassten Bereich des
mittleren Abschnitts 6 85 Ohm bis 115 Ohm, vorzugs-
weise 90 Ohm bis 110 Ohm, besonders bevorzugt 95
Ohm bis 105 Ohm und ganz besonders bevorzugt 100
Ohm beträgt oder an die Impedanz in dem vorderen Ab-
schnitt 7 und in dem hinteren Abschnitt 5 ausreichend
angepasst ist.
[0157] Im Rahmen einer kontrollierten Impedanzan-
passung kann auch vorgesehen sein, dass das Material
des wenigstens einen Pressmittels 13 eine Permittivität
aufweist, die der Permittivität des Kabelmantels 8 ent-
spricht oder zumindest annähernd entspricht. Beispiels-
weise kann das wenigstens eine Pressmittel 13 und der
Kabelmantel 8 aus demselben dielektrischen Material
ausgebildet sein.
[0158] Es kann vorgesehen sein, dass das wenigstens
eine Pressmittel 13 mit dem Steckverbindergehäuse 4
einteilig ausgebildet ist, vorzugsweise als in den Innen-
raum des Steckverbindergehäuses 4 hineinragende Rip-
pe. Dies ist in den Ausführungsbeispielen der Fall. Alter-
nativ oder zusätzlich kann allerdings auch vorgesehen
sein, dass das wenigstens eine Pressmittel 13 von dem
Steckverbindergehäuse 4 unabhängig ausgebildet ist,
vorzugsweise als Klemme ausgebildet ist. Das wenigs-
tens eine Pressmittel 13 muss in diesem Fall nicht einmal

in dem Steckverbindergehäuse 4 angeordnet sein, wie
in Figur 8 verdeutlicht wird.
[0159] Es kann eine beliebige Anzahl Pressmittel 13
vorgesehen sein. Im Ausführungsbeispiel sind zwei
Pressmittel 13 in der Art von Rippen vorgesehen.
[0160] Wie dies auch im Ausführungsbeispiel der Fall
ist, kann vorgesehen sein, dass das wenigstens eine
Pressmittel 13 ausgebildet ist, um die wenigstens zwei
Einzelleitungen 9 möglichst zentral entlang der Längs-
achse A des Steckverbindergehäuses 4 durch den mitt-
leren Abschnitt 6 zu führen. Hierdurch können die Ein-
zelleitungen 9 möglichst weit von den Innenwänden des
Steckverbindergehäuses 4 entfernt geführt werden, was
die Gefahr eines Kurzschlusses zwischen einem oder
mehreren elektrischen Leitern 11 und den Kabelsteck-
verbinder 3 umgebenden, leitfähigen Bauteilen bei einer
schweren mechanischen Beschädigung des Kabel-
steckverbinders 3 verringern kann.
[0161] Grundsätzlich kann vorgesehen sein, dass das
Steckverbindergehäuse 4 und/oder das wenigstens eine
Pressmittel 13 ausgebildet ist, um Lufteinschlüsse in dem
mittleren Abschnitt 6 zu vermeiden oder zumindest zu
minimieren. Hierauf kommt es allerdings nicht wesentlich
an.
[0162] Es kann vorgesehen sein, dass die Einzellei-
tungen 9 zumindest in dem mittleren Abschnitt 6, beson-
ders bevorzugt innerhalb des Steckverbindergehäuses
4, mit einem Füllmaterial umspritzt sind, beispielsweise
mit einem Füllmaterial, das eine Permittivität aufweist,
die der Permittivität des Kabelmantels 8 entspricht oder
zumindest annähernd entspricht. Vorzugsweise ist ein
elastisches Füllmaterial vorgesehen.
[0163] Im Ausführungsbeispiel ist vorgesehen, dass
das Steckverbindergehäuse 4 mehrteilig ausgebildet ist
und zumindest eine Unterschale 15 und eine Oberschale
16 aufweist. Dies ist besonders gut anhand der Schnitt-
darstellungen gemäß den Figuren 3 und 4 entlang der in
Figur 2 dargestellten Schnittlinien III und IV erkennbar.
In den Figuren 1 und 2 sind nur die jeweiligen Unterscha-
len 15 dargestellt, Figur 3 zeigt die Oberschale strichli-
niert.
[0164] Die Oberschale 16 kann in der Art eines De-
ckelteils ausgebildet sein und die in die Unterschale 15
aufgenommenen Komponenten, insbesondere die Ein-
zelleitungen 9 und das elektrische Kabel 2 fixieren oder
zumindest abdecken, wenn die Oberschale 16 auf die
Unterschale 15 aufgesetzt ist. Es können Rastmittel vor-
gesehen sein, um die Oberschale 16 und die Unterschale
15 miteinander zu verrasten. Die Oberschale 16 kann
eine mechanische Kodierung aufweisen, um eine Kon-
taktierung nur mit einem bestimmten Gegensteckverbin-
der und gegebenenfalls auch nur in einer oder mehreren
definierten Orientierungen zu ermöglichen. Insbesonde-
re aufgrund der zweiteiligen Ausgestaltung kann der Ka-
belsteckverbinder 3 modular aufgebaut sein, wonach
beispielsweise die Unterschale 15 für verschiedene Aus-
prägungen des Kabelsteckverbinders 3 identisch sein
kann und mit verschiedenen Oberschalen 16 zur Verbin-
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dung mit verschiedenen Gegensteckverbindern kombi-
nierbar sein kann.
[0165] Es kann vorgesehen sein, dass das Steckver-
bindergehäuse 4 in dem hinteren Abschnitt 5 wenigstens
ein Befestigungsmittel, im Ausführungsbeispiel Klam-
mern 17, zur axialen und/oder radialen Befestigung des
Kabelmantels 8, insbesondere zum Zugabfang des Ka-
bels 2, aufweist.
[0166] In dem vorderen Abschnitt 7 des Steckverbin-
dergehäuses 4 kann eine Mehrzahl Kontaktelemente 18
vorgesehen sein, die mit den elektrischen Leitern 11 der
Einzelleitungen 9 elektrisch verbunden, vorzugsweise
vercrimpt sind. In den Ausführungsbeispielen sind ent-
sprechend der Anzahl der Einzelleitungen 9 zwei Kon-
taktelemente 18 vorgesehen. Grundsätzlich muss sich
die Anzahl der Kontaktelemente 18 und die Anzahl der
Einzelleitungen 9 jedoch nicht entsprechen und kann je-
weils beliebig sein.
[0167] Der vordere Abschnitt 7 des Steckverbinderge-
häuses 4 kann sich ausgehend von einem vorderen, dem
Gegensteckverbinder zugewandten Ende 19 des Steck-
verbindergehäuses 4 bis zu einem hinteren, dem elek-
trischen Kabel 2 zugewandten Ende 20 der Kontaktele-
mente 18 erstrecken.
[0168] Es kann insbesondere vorgesehen sein, dass
das Steckverbindergehäuse 4 in dem vorderen Abschnitt
7 und/oder zumindest in einem dem vorderen Abschnitt
7 zugewandten, vorderen Bereich des mittleren Ab-
schnitts 6 wenigstens ein Trennmittel 21 aufweist, um
die Kontaktelemente 18 und/oder die Einzelleitungen 9
voneinander zu separieren. Das Trennmittel 21 ist vor-
liegend als Trennwandung ausgebildet, die einteilig mit
der Unterschale 15 des Steckverbindergehäuses 4 aus-
gebildet ist und die Kontaktelemente 18 im vorderen Ab-
schnitt 7 des Steckverbindergehäuses 4 sowie die Ein-
zelleitungen 9 in dem vorderen Bereich des mittleren Ab-
schnitts 6 voneinander separiert. Es kann insbesondere
vorteilhaft sein, das wenigstens eine Pressmittel 13 in
dem mittleren Abschnitt 6 derart anzuordnen und auszu-
bilden, dass die Einzelleitungen 9 zumindest in diesem
Bereich ausreichend miteinander verpresst sind, um eine
gewünschte Impedanzanpassung zu erzielen.

Patentansprüche

1. Kabelsteckverbinderanordnung (1), aufweisend ei-
nen Kabelsteckverbinder (3) und ein elektrisches
Kabel (2) mit einer Mehrzahl jeweils eine Isolierung
(10) und einen elektrischen Leiter (11) aufweisenden
Einzelleitungen (9), umfassend einen vorderen Ab-
schnitt (7), der zur Verbindung mit einem korrespon-
dierenden Gegensteckverbinder eingerichtet ist;
einen hinteren Abschnitt (5), in dem die Einzelleitun-
gen (9) von einem Kabelmantel (8) umgeben sind;
und
einen dazwischenliegenden, mittleren Abschnitt (6),
wobei die elektrischen Leiter (11) von zwei der Ein-

zelleitungen (9) in dem hinteren Abschnitt (5) einen
ersten gegenseitigen, nominalen Abstand (D1) auf-
weisen und in dem vorderen Abschnitt (7) einen
zweiten gegenseitigen Abstand (D2) aufweisen, wel-
cher größer ist als der erste Abstand (D1), wobei sich
der Abstand der elektrischen Leiter (11) der zwei Ein-
zelleitungen (9) in dem mittleren Abschnitt (6) in
Richtung auf den vorderen Abschnitt (7) vergrößert,
dadurch gekennzeichnet, dass
in dem mittleren Abschnitt (6) wenigstens ein Press-
mittel (13) vorgesehen und ausgebildet ist, um zu-
mindest die zwei Einzelleitungen (9) derart mitein-
ander zu verpressen, dass deren Isolierungen (10)
im Bereich einer gemeinsamen Berührfläche (B) ei-
ne mechanische Deformation erfahren.

2. Kabelsteckverbinderanordnung (1) nach Anspruch
1,
dadurch gekennzeichnet, dass
das wenigstens eine Pressmittel (13) ausgebildet ist,
um die zwei Einzelleitungen (9) derart miteinander
zu verpressen, dass deren Isolierungen (10) einen
ovalen Querschnitt aufweisen.

3. Kabelsteckverbinderanordnung (1) nach Anspruch
1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass
das wenigstens eine Pressmittel (13) ausgebildet ist,
um die zwei Einzelleitungen (9) derart miteinander
zu verpressen, dass sich ein dritter gegenseitiger
Abstand (D3) zwischen deren elektrischen Leitern
(11) ergibt, der geringer ist, als dies bei einem kräfte-
freien Aneinanderliegen der Einzelleitungen (9) der
Fall wäre.

4. Kabelsteckverbinderanordnung (1) nach einem der
Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dass
das wenigstens eine Pressmittel (13) ausgebildet ist,
um die zwei Einzelleitungen (9) derart miteinander
zu verpressen, dass sich ein dritter gegenseitiger
Abstand (D3) zwischen deren elektrischen Leitern
(11) ergibt, der geringer ist, als der erste Abstand
(D1).

5. Kabelsteckverbinderanordnung (1) nach einem der
Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Material des wenigstens einen Pressmittels (13)
eine Permittivität aufweist, die der Permittivität des
Kabelmantels (8) entspricht oder zumindest annäh-
rend entspricht, insbesondere um weniger als 10%
von der Permittivität des Kabelmantels (8) abweicht,
vorzugsweise um weniger als 5% von der Permitti-
vität des Kabelmantels (8) abweicht, besonders be-
vorzugt um weniger als 1% von der Permittivität des
Kabelmantels (8) abweicht und ganz besonders be-
vorzugt um weniger als 0,5% von der Permittivität
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des Kabelmantels (8) abweicht.

6. Kabelsteckverbinderanordnung (1) nach einem der
Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Kabelsteckverbinder (3) ein Steckverbinderge-
häuse (4) aufweist, entlang welchem sich zumindest
der vordere Abschnitt (7) erstreckt.

7. Kabelsteckverbinderanordnung (1) nach Anspruch
6,
dadurch gekennzeichnet, dass
sich der mittlere Abschnitt (6) entlang des Steckver-
bindergehäuses (4) erstreckt und dass das Press-
mittel (13) in dem Steckverbindergehäuse (4) ange-
ordnet ist.

8. Kabelsteckverbinderanordnung (1) nach Anspruch
6 oder 7,
dadurch gekennzeichnet, dass
das wenigstens eine Pressmittel (13) mit dem Steck-
verbindergehäuse (4) einteilig ausgebildet ist, vor-
zugsweise als in den Innenraum des Steckverbin-
dergehäuses (4) hineinragende Rippe ausgebildet
ist.

9. Kabelsteckverbinderanordnung (1) nach einem der
Ansprüche 6 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, dass
das wenigstens eine Pressmittel (13) von dem
Steckverbindergehäuse (4) unabhängig ausgebildet
ist, vorzugsweise als Klemme ausgebildet ist.

10. Kabelsteckverbinderanordnung (1) nach einem der
Ansprüche 6 bis 9,
dadurch gekennzeichnet, dass
sich der hintere Abschnitt (5) entlang des Steckver-
bindergehäuses (4) erstreckt.

11. Kabelsteckverbinderanordnung (1) nach einem der
Ansprüche 6 bis 10,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Steckverbindergehäuse (4) mehrteilig ausgebil-
det ist und zumindest eine Unterschale (15) und eine
Oberschale (16) aufweist.

12. Kabelsteckverbinderanordnung (1) nach einem der
Ansprüche 1 bis 11,
dadurch gekennzeichnet, dass
in dem vorderen Abschnitt (7) und/oder zumindest
in einem dem vorderen Abschnitt (7) zugewandten,
vorderen Bereich des mittleren Abschnitts (6) we-
nigstens ein Trennmittel (21) vorgesehen ist, um die
Kontaktelemente (18) und/oder die Einzelleitungen
(9) voneinander zu separieren.

13. Kabelsteckverbinder (3) zur Verbindung mit einem
elektrischen Kabel (2) mit einer Mehrzahl jeweils ei-

ne Isolierung (10) und einen elektrischen Leiter (11)
aufweisenden Einzelleitungen (9), umfassend
einen vorderen Abschnitt (7), der zur Verbindung mit
einem korrespondierenden Gegensteckverbinder
eingerichtet ist;
einen hinteren Abschnitt (5), in dem die Einzelleitun-
gen (9) von einem Kabelmantel (8) umgeben sind;
und
einen dazwischenliegenden, mittleren Abschnitt (6),
wobei die elektrischen Leiter (11) von zwei der Ein-
zelleitungen (9) in dem hinteren Abschnitt (5) einen
ersten gegenseitigen, nominalen Abstand (D1) auf-
weisen und in dem vorderen Abschnitt (7) einen
zweiten gegenseitigen Abstand (D2) aufweisen, wel-
cher größer ist als der erste Abstand (D1), wobei sich
der Abstand der elektrischen Leiter (11) der zwei Ein-
zelleitungen (9) in dem mittleren Abschnitt (6) in
Richtung auf den vorderen Abschnitt (7) vergrößert,
dadurch gekennzeichnet, dass
in dem mittleren Abschnitt (6) wenigstens ein Press-
mittel (13) vorgesehen und ausgebildet ist, um zu-
mindest die zwei Einzelleitungen (9) derart mitein-
ander zu verpressen, dass deren Isolierungen (10)
im Bereich einer gemeinsamen Berührfläche (B) ei-
ne mechanische Deformation erfahren.

14. Kabelsteckverbinder (3) nach Anspruch 13,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Kabelsteckverbinder (3) ein Steckverbinderge-
häuse (4) aufweist, in welchem der hintere Abschnitt
(5), der mittlere Abschnitt (6) und/oder der vordere
Abschnitt (7) ausgebildet ist.

15. Pressmittel (13) für eine Kabelsteckverbinderanord-
nung (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 12 oder
für einen Kabelsteckverbinder (3) nach Anspruch 13
oder 14.

23 24 



EP 3 671 975 A1

14



EP 3 671 975 A1

15



EP 3 671 975 A1

16



EP 3 671 975 A1

17



EP 3 671 975 A1

18

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



EP 3 671 975 A1

19

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



EP 3 671 975 A1

20

IN DER BESCHREIBUNG AUFGEFÜHRTE DOKUMENTE

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde ausschließlich zur Information des Lesers aufgenommen
und ist nicht Bestandteil des europäischen Patentdokumentes. Sie wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt; das
EPA übernimmt jedoch keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

In der Beschreibung aufgeführte Patentdokumente

• US 20050287873 A1 [0007]


	Bibliographie
	Zusammenfasung
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen
	Recherchenbericht
	Aufgeführte Dokumente

